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NWMÄM
Nr . 384 E.  Diez , den 6. Juni INO. ,
An die Magistrate in Diez, Nassau, Bad Ems und

die Herreu Bürgermeister der Landgemeinde»
I Betrifft : T ie Feststellung der sür 1920 v or-

lau ?i < zu » ulrtzchte -n d en Merchseinkvm neu¬
st e u e r.

Nach den Bestimmungen des 8 58 des Reichseinkojnmen-
steuergesetzes in Verbindung mit der Verordnung des Herrn
Reichsministers der Fiimnzen vom 20. 4. 1920 werden . für
die vorläufig zu entrichtende Reichseinkommensteuer die Steuer-
pflichtigen in drei Gruppen eingekeilt:

Tie erste Gruppe bilden 'die werktätige Bevölkerung , die j
Angestellten , die Beamten , und die Pensionäre , bei denen . die
vorläufig zu entrichtenden Steuern gem. §§ 45 ff. des Reichs- j
einfommensteuergesetzes vom Arbeitgeber bezw. der zahlenden i
nasse einbehaltcu werden , welche dann für den so einbehalkeneu ^
Betrag Steuermarken in die Steuerkarle des Pflichtigen ein¬
zukleben hat.

Die zweite Gruppe bilden diejenigen Personen , welche jür
1920 vorläufig den Betrag zu entrichten haben , die sie im
Jahre 1^19 an Staatseinkommensteuer und Gemeindeeinkom¬
mensteuer bezahlten.

Tie dritte Gruppe endlich sind diejenigen Steuerpflichtigen,
welche entsprechend ihrem für 1919 veranlagten Einkommen -
nach den Bestimmungen der §§ 19 bis 22 des Reichsein¬
kommensteuergesetzes fiir 1920 mehr Reichseinkvmmensteuer zu
zahlen haben , als sie für 191€| an SDats, ? wo Gemeinde^
einkommensteuer entrichteten.

Tie Einweisung der Steuerpflichtigen in die einzelnen
Gruppen , die Fest^ huW der vorläufig zu «mvtiyjteinKen
Steuerbeträge , die Aufstellung der Listen und Heberollen und
die Benachrichtigung der Steuerpflichtigen erfolgt durch das
Finanzamt Um die Arbeit auszuführen zu könnest, benötige
ich von den Gemeinden eine Mitteilung Wer die von deUj
einzelnen Steuerpflichtigen für das Steuei -jahr 1919 an Staats¬
einkommensteuer und Gemeindeeinkommensteuer gezahlten Be¬
träge . Hierunter werden verstandeu:
a . Tie Staatseinkvmnrensteuer für 1919.
b. Der Zuschlag zur Staatseinkommenstener für 1919.
e. Tie Gemeindeeinkommensteuer für 1919.
h. chie nach.rägli ĉh für 'st91' i beschlösse!,er. Zuschläge zur

Gemeindeeinkommensteucr lü., 6., usw. Ratet , wobei es
gleichgültig ist, ob die Erhebung dieser Zuschläge vor oder
nach dem- 1. April 1920 beschlossen wurde.

Die Angaben zu a und b enthält die Staatssteuerralle für
1919.' Diejenigen zu c «und d bitte ,ich aus Grund der Gemein-
desteucrhebelisten zu ermitteln und die so festgestellten eiahlen
in Spalte ! der Rolle für 1919 bei jedem Steuerpflichtigen
mit roter Tinte einzutragen.

Steuerpflichtige , bdi denen nicht das gesamte Einkommen
sondern nur ein Teil vesselben der Gemeindebesteriernng unter¬
worfen war , sind besonders nahmhast zu ' mach?n>. (z. B . Be¬
amte , Mitglieder von G. m. b. tz., Personen niit Florensal-
cintiunmen .). '

Sodann sind in der Rolle oder aus einer besonderen Aplage
zu derselben nachzutragen : -

a . TieLorensen , welche in ihrer Gemeinde nur ' besch,ränkt
zur Gemeindeeinkommenstener veranlagt sind unter Angabe
des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen und des in Ihrer Gemeinde
fiir 1919 gezahlten Betrages an Gemeindeeinkommensteudr.

b. Diejenigen Personen , die sür 1919 in .Ihrer Gemeinde
nicht rollen  müßig veranlagt waren , aber durch Zuzug oder
Rcuveranlagung in Zugang gekommen sind', Bei diesen Steuer¬
pflichtigen sind ' für Staats - und Gemeinds -Steuern die Jah¬
res  steuersätze anzugeben «und nicht etwa nur die für einen Teil
des Jahres 1919 gezahlten Teilbeträge,

e. Diejenigen Personen , die sür 1916 noch nicht veranlagt
waren , die aber sür 1920 zu veranlagen sind, sei es, daß Sie aus
der elterlichen Haushaltung ausgetreten und sich, ein eigenes
Einkommen erworben haben oder, daß sie durch Zuzug oder
aus sonstigen Gründen nun der Steuerpflicht unterliegen.

Mit Rücksicht darauf , daß an der vorläufigen Entrichtung
der Reichs steuern nicht mir das Reich, sondern in größerem
Maße auch der Sisaajt und die Gemeinden interessiert sind, da
letzteren ein Teil des Aufkommens zur Deckung ihrer Bedürf¬
nisse überwiesen wird , bin ich höheren Ortes angewiesen, , für
schnelle Durchführung der gegebenen Vorschriften zu sorgen.

JiEvitte deshalb , mir bestimmt binnen 5 Tagen zukommen
zu lassen : -

1. Tie wie oben angegeben ergänzte Staatssteuerrolle fiir
1919 Ihrer Gemeinde.

2. Das Personenstandsverzeichnis für 1919.
3. Tie Ihnen seinerzeit zugesandten und für 1920 bestimmt

gewesenen Formulare zu den Staats -Steuerkontrollisten und den
Staaissteucr -Rollen.

Ich muß dringend bitten , den gestellten Termin unter ältest
Un ständen einzuhalten.
Ter Vorstpnd des Finanzamtes für den Kreis Unterlahn:

'I . V. : Markloff.

Nr . 442 E.
An dir Magistrate in Diez, Nassau, Bad Ems uni

die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
Betrifft : Die Entrichtung der Reichseinkommensteuer im

Wege des -Lohn-Abzugverfahrens.
Rach den Bestimmungen des 8 45 des Reichseinkommen¬

steuer -Gesetzes find die Arbeitgeber nach näherer Anordnung
des Reichsministerä dien Füranzen verpflichtet , bei der Lohn¬
zahlung 10 vom Hundert des 'Arbeitslohnes zu Lasten des
Arbeitnehmers einzubehalten und für den einbehaltenen Be¬
trag Steuermarken in die Steuerkarte des Arbeitnehmers ein-
znkl e b e > nd zu entwerten.

Diese Vorschrift findet gem. 8 51 a . a. O. auch, aus die son¬
stigen Fälle des 8 9 Nr . 1 und 3 Anwendung und zwar sind
hierin eiu -npriffen , sie in öffentlichem oder privatem DicnstÄ
angöstelltqn oder beschäftigten Personen (also die Reichs -,
Staats - und Kommunalbeamten , diö Geistlichen, die Lehrer,
die Angestellten bei Genossenschaften in kaufmännischen , in¬
dustriellen und privaten Betrieben usw.) und ferner die Emv-
fängern von Wartegeldern , Ruhegehältern , Witwen - und Waö
senpenstonen und anderen Bezügen , die für frühere Dienst¬
leistung oder Berufstätigkeit gewährt werden.

Ti,e Arbeitnehmer und die im vorhergehenden Absatz be¬
sonders genannten Personen sind verpflichtet , sich vor Beginn
eines - jeden Kalenderjahres oder vor Beginn eines Dienst¬
verhältnisses von der Gemeindebehörde ihres Wohn - oder Be¬
schäftigungsortes eine St 'euerkarte ausstellen zu lassen und
diese' Stesterkarte dem Arbeitgeber oder der zahlenden Kaste
bei jeder Lohn- oder Gehalts - pp. -Zahlung zuist Einklebsn
und Entwerten der Steuermarken vorzulege».

Tie Bestimmungen der 88 45 bis 52 des Einkommensteuer-
Gesetzes treten jmtt dem 25. Juni 1920 in Kraft . Tic sür.
1920 zu verwendenden Steuerkarten müssen daher bis zu *
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diesem Tage von den Gemeindebehörden ausgestellt sein und
sich im Besitze der Steuerpftichtigeu befinden, damit vom
25. d. Mts . ab die Lohit- nnD- Gehalrs-sAbzüge durchgefiHrt
werden können.

Tie Steuerkarten werden bett Gemeinden von hier ans
geliefert,.. Damit dies geschehen kann, bitte ich, mir umgehend
spätestens jedoch innerhalb drei Tagen. ' entweder schriftlich
oder telefonisch anzuzeigen, wieviel Steuerkärtcn für die erste-
Ausfertigung ungefähr gebraucht werden».

Tie Steuermarken sind zunächst nur bei den Postanstalten
zum Verkauf gestellt) »and können von den Arbeitgebern bei
diesen Stellen bezogen werden.

Diez,  den 7. Juni 1920. *
Der Vorstand des tzinapzaiistes «I . Bl : Mar kl off.

J .-Nr . II, 6747. Die ? , den 7. Juni 1920.
Brtuftt : Versorgung rv . Herdstkac' > e l n;

a n s d c r E r n t e 19  2 1. I
Nach der Verordnung über die Versorgung mit Herbstkartof

selir aus der Ernte 1920 vomj 21. Mai 1920 (R.-G.-Bl . S . 1058)
soll der Bedarf der versorgungsberechtigtenBevölkerung mit
Herbstkartosfeln durch Vertrag zwischen den Landwirtschaftlichen
Genossenschaften bezw. dem Kartoffelgroßhandel und den Land¬
wirten sichergestellt werden.« Tie Kommunalvcrbände— Kreise
— haben nacht Z 6 a. a. O. ihren Bedarf unter Angabe der
Zahl der Versorgungsberechtigtenbis zum 19. Juni d. Zs.-
der Reichskartoffelstelleanzumeldegt̂ Tabei ist eine Woch/nr-
topfmenge von höchstens 6 Pfund und ein Versorgungszeit-
raum von 44 Wochen zugrunde zu legen.

Tw Magistrate der Städte und die Herren Bürgermeister
der Landgemeinden werden ersucht, die Zahl der Kartoffel¬
versorgungsberechtigten und die Zahl der Kftrtosfelselbstver-

^ svrgersogleich festzustellen und mir die Wahlen bis fvä t e ste n s
1 5. I u n i 1920  mitzuteilen, und dabei anzugeben, welche Kar¬
toffelmengen für die Versorgungsberechtigtenentsprechend den
angegebenen Sätzen beanspruche werden. Ter Termin darf
keinesfalls überschritten weichen, da später eingehende Bedarf-,
anmeldungen unberücksichtigt bleiben.

Bemerkt wird noch, daß die als Bedarf von den Gemeinden
angemeldeten Kartoffeln von diesen auch abgenommen werden
müssen.
Der Vorsitzende des Kreisnusschusses: I . V. : Scheuern.
J .»Nr. II 6884. Diez,  den 7. Juni 1920.

Betrifft : Versorgung mit  H e r b stka r t o f f ein .
Iw Ausführung der Verordnung über die Versoegung mit

tzerbstkartoffeln aus der Ernte 1920 vom 21. Mai 1920 —
R.-G.l 'Bl. Si. 1058 — ist von dem Herrn Reichsminister für
Ernährung In,nd Landwirtschaft bestimmt, daß in jeder Gemeinde
ein Verzeichnis der Kartosselirzerger und der von ihnen abzu¬
gebenden, sich muÄ8 2. W'bs!. 2 der -Verordnung ergebenden Min-
d.stmengen ft irfzuftellen und öffentlich auszulegen iü . Mit
der Auslegung ist öffentlich bekanntzugeben, bctfr die umge¬
legten Mengen, sofern ein Lieferungsvertrag darüber nicht
ubgeschlossen wird, an den Kreis oder an die von ihm bestimmte
Stelle abgeliefert werden müsstn. Formulare für das Ver¬
zeichnis, das in zweifacher Ausfertigung aufzustellen ist, werden
Ihnen sofort zugehen.' Ein Exemplar des Verzeichnisses ist mir
demnächst, nachdem die Lieferungsverträge abgeschlossen und
die Verzeichnisse in den Spalten 7—10 ergänzt stad, einzu-
reichen.

Nacht8 2, '.Absatz 2 a. a . C. send von den einzelnen Kar¬
toffelerzeugern zu liefern : .

a. bei einer B-'kr' k!: wröße von 2 bis 3 He war, falls tie
Zahl der zu versorgenden Betriebsangehörigen nicht mehr
als 5 (Personen b'eträgt, 10 Zentner je Hektar der Kartossel¬
anbaufläche; '

b. bei einer Betriebsgröße oon mehr als 3 bist5 Hella - 20
Zentner je Hektar der Kartoffelanbaufläche;

c. bei einer Betriebsgröße von mehr als! 5 bis 10 Hektar
40 Zentner je Hektar der Kartoffelanbaufläche:

d. bei euer Betriebsgröße von mehr als 10 bis 50 Hektar
. 80 Zentner je Hektar der 'Kartoffelanbaufläche:

e. bet einer Betriebsgröße von über 50 Hektar 80 Zentner
je Hektar der Kartojnlouhan -tchhe

Bei Berechnung ver Mindestmenge bleiben Flächen mit
Kartoffeln, die von landwirtschaftlichenKörperschaften als Saat-
fartosreln anerkanntf sind, auße> Betracht;., Ebenso bleiben
außer Betracht diejenigen Knrtosfelerzeuger, deren Betriebe

kleiner als 2 Hektar — 8 Alorgen — „sind. Kartosfelanban-
flächen in fremden Gemarkungen sind in den Betriebsgemetn-
den mitzuzählen. i

Die Magistrate der Städte uno die Herren Bürgermeister
der Landgemeinden werden ersucht, die Verzeichnisse hiernach
sofort auszustellen und öffentlich auszulegen. Me Ausstellung.
nn: die Auslegung ist mir sofort anzuzeigen.

Für den Abschluß der Lieferungsverträge kommen für
den. .Kreis nur die Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft
e. G. m. b. H. in»Wiesbaden, MoritzstzraW 29, die Landwirt¬
schaftliche Zentraldarlehnskassefür Deutschland „Filiale Frank¬
furt am Main und die Zentralgenossenschaft des Kartoffelgrost-
handels in Berlin E. 2 Bnrgstraße 30 in Frage. Tie Steile »,
die mit der Führung des Geschäftsverkehrsbeauftragt sind,
werden später bekannt gegeben.
Ter «Vv'sitzende des KreiMnssichuffes: I . V : Sch ' r ' ir

Bekanntmachung.
Ge mW, 8 3 der Verordnung zur Einführung der Reichsab-

gabenordnung vom 18. Dezember 1919 bestimme ich:
Die bisher vom Staatssteueramt Diez, wahrgenoimneneu

Geschäfte der Besteuerung*i nd des Verwaltungsstrafverfahrens,
soweit sie den Unterlahnkreis umfassen, gehen vom 7. Juni
1920 aub aus das Finanzamt Diez über.

Cassel,  den 1. Juni 1920.
Der Präsident des Landesfinanzamtes I . V. gez Grunewalv.

* * *

B » die Magistrate in Tiez , Nassau , Bad Ems und
die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
Sie werden ersucht, vorstehende Beknnntinachung in orts¬

üblicher' Weise zur Kenntnis- der Einwohner Ihrer Gemeinden -
zu bringen. ' l

. Tie Dienstränme des .Finanz -Amtes befinde» sich in
Diez an der Lahn, Bahnhofstraße Nr. 19.

Alle für das Finanz-Amt bestimmten Berichte, Mngaben
und sonstigen Schriftstücke sind zu richten,-:

An das Finanz -Amt für den Unter lahnkreis
, ' in T i e z.

. Für andere Behörden, (Landratsamt , oder Kreisausschust)
bestimmte SchriststüM lind den Sendungen nicht Seizufügen.

Tie Dienslstunden für den Verkehr mit den Steuerpilich-
tigen sind ffür die Zeit borst7 bis 12 Uhr vormittags festgesetzt.
Die Steuerpflichtigen werden gebeten, diese Einrichtung zu wür¬
digen und nur während der Vormittags-Stunden zu den münd¬
lichen Verhandlungen zu erscheinen, da an den Nachmittagen
die übrigen Tienstgejchäfte erlodigt werden müssen und für
die Verhandlungen alsdann keine Zeit bleibt.

Diez,  den 7. Juni 1920.
Ter Vorstand ,des Finanz -Amtes I . P . : Massivs  f.

Ruch nicht heimgekehrte Kriegsgefangene .' .
Tie Reichszentralstelle für Kriegs- und Zivilgefangene

weist darauf hin, daß die Sijnmeldungeln der aus England,
Frankreich, Amerika, Belgien, Italien und Serbien noch
nicht zurückgekehrtsn Kriegsgefangenen bis spätestens zum
15. Juni 1920 erfolgen muh, .Für ordnungsmäßige Erledigung
der, nach dem 15. Jujni einlaufenden Meldungen kann eine.
Gewähr nicht übernommen werden/. Für die Meldungen, Sie
an den Hilfsausschuh für heimgekehrte' Kriegsgefangenen in
Diez (Landratsamt ) zu richten sind, kommen nur einwandfrei
fcstgestellte Kriegsgefangene, nicht Vermißte,,  in Frage.
Hilfsausschnßfür heimgekehrte Kriegsgefangene: gez. Scheuern

J .-Nr . II . 5855. Diez, ,den 7. Juitl 192a.
Betrifft : L re f e r u n g v o n D r u s chkn tu f n.
Ich erinnere an meine Perfüguna vom 26. Ma . 'd. Js ..

'J .-Nr/II . 6209, Kreisvlatt Nr . 55, betreffend Lieferung
von Druschkoylen, und ersuche um soforti .' r Erledigung.

Ter Landrat I . B.: Scheuern.

J .-Nr . L. 2538. St . Goarshausen , den 5. Juni 1920.
Bekanntmachung.

Unter dem Viehbestände des Wegeioarftrs Carl Bärz zu
Pissighofen ist die Maul - und Klauenseuche amtstrerarzt-
l' üi festgestellt worden.

Ticerfovderlichen Schutzmahregein,sind angeordnet.
Der Landrat. (Unterschrift.)
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